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So regelt die Schweiz die Rückscha�ung von Ausländern
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Rückübernahmeabkommen
Regeln die Bedingungen, unter denen ein Land Staatsangehörige,
die sich unbefugt in einem anderen Land aufhalten, zurücknimmt.
Nicht gezeigt auf der Karte: Chile.

Migrationsabkommen
Beinhalten neben der Rückübernahme weitere Bestimmungen: 
etwa zurZusammenarbeit der Behörden beider Länder oder zur 
Entwicklungshilfe.

Migrationsabkommen und Partnerschaft (nur Tunesien)

Rückübernahmeabkommen und Migrationspartnerschaft
(Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Serbien)

Migrationspartnerschaften (nur Nigeria)
Gehen noch einen Schritt weiter als Migrationsabkommen. 
Sind auf einen verstärkten Interessenausgleich beider Vertrags-
länder ausgerichtet. 

Raphaela Birrer

Er hat 13 Vorstrafen, und seine Asyl-
gesuche wurden viermal abgelehnt. 
Trotzdem kann der Algerier Moumen Z. 
nicht ausgeschafft werden. Der Fall des 
notorischen Kleindiebs, über den der 
«Blick» berichtet hat, wirft ein Schlag-
licht auf ein grundsätzliches Problem: 
Die Ausschaffungspraxis bei Algeriern 
funktioniert nur mangelhaft.

Die Schweiz hat zwar vor zehn Jahren 
unter dem damaligen SVP-Justizminister 
Christoph Blocher ein Rückübernahme-
abkommen mit dem Maghreb-Staat aus-
gehandelt, doch der Vertrag hat einen 
Makel. Algerier dürfen nicht per Sonder-
flug ausgeschafft werden. Die Behörden 
müssen die Betroffenen auf einen nor-
malen, direkten Linienflug begleiten – 
und sind dabei auf deren Kooperation 
angewiesen. 

Weigert sich ein Kandidat, das Flug-
zeug in Genf zu betreten, indem er die 
Polizeibeamten bespuckt, kratzt oder 
tritt, lässt ihn die Fluggesellschaft Air Al-
gérie aus Sicherheitsgründen nicht an 
Bord. Die Folge: Der Renitente bleibt in 
der Schweiz und bezieht fortan Nothilfe 
– oder taucht unter.

Eine wichtige Rolle
Daraus machten sich manche abgewie-
sene Asylsuchende und verurteilte Straf-
täter ein Spiel, indem sie die Prozedur 
mehrfach wiederholten und ihren Auf-
enthalt in der Schweiz dadurch verlän-
gerten, heisst es in Polizei- und Behör-
denkreisen übereinstimmend. Entspre-
chend gross ist dort der Unmut. «Den 
Kantonen bereitet die Ausschaffung von 
Algeriern grosse Probleme; zahlreiche 
Wegweisungen müssen wegen Renitenz 
vorzeitig abgebrochen werden», sagt 
etwa Marcel Suter, Präsident der Vereini-
gung der kantonalen Migrationsbehör-
den. Der Chef des Bündner Migrations-
amts fordert deshalb, dass der Bund das 
seit 2007 geltende Abkommen mit Alge-
rien nachverhandelt, damit Ausschaf-
fungssonderflüge möglich werden.

Das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) kennt die Schwierigkeiten. Es führt 

Algerien auf einer Länderliste «mit sehr 
schwierigem Wegweisungsvollzug». «Das 
Rückübernahmeabkommen mit Algerien 
ist das einzige, das zwangsweise Rück-
führungen per Sonderflug ausschliesst», 
sagt Informationschef Daniel Bach. Das 
gelte aber nicht nur für die Schweiz, son-
dern für alle europäischen Staaten. Bach 
betont, dass sich die Zusammenarbeit 
mit Algerien verbessere. Seit Februar 
2013 finde ein regelmässiger Austausch 
mit den dor tigen Behörden statt. Dieser 
Dialog habe dazu geführt, dass zumin-
dest die Reisepapiere der Betroffenen 
einfacher zu beschaffen seien, heisst es 
auch in der aktuellen Asylstatistik.

Trotz der Verbesserungen: Die 
Schweiz scheitert seit Jahren beim Ver-
such, das zahnlose Abkommen nachzu-
verhandeln. Über die Gründe für die  
algerische Unnachgiebigkeit lässt sich 
nur mutmassen. Wahrscheinlich ist, 
dass der nordafrikanische Staat ange-
sichts grosser sozialer und wirtschaftli-
cher Probleme kein Interesse hat, im 

Ausland «gescheiterte» oder gar krimi-
nelle Landsleute zurückzunehmen. Die 
Schweiz wiederum ist sich der delikaten 
Rolle Algeriens bewusst: Das Land ist ein 
Puffer für die Subsahara-Migrations-
ströme. Die hiesigen Behörden dürften 
daher bemüht sein, den Maghreb-Staat 
bei Laune zu halten.

Hunderte pendente Fälle
 Jährlich müssten mehrere Hundert Alge-
rier ausgeschafft werden. Zurzeit sind es 
knapp 700 Personen, deren Ausreise be-
reits organisiert ist oder deren Papiere 
noch beschafft werden müssen. Jeder 
Dritte hat erfolglos ein Asylverfahren 
durchlaufen. Das ist die mit Abstand 
höchste Zahl einer einzelnen Nationali-
tät; insgesamt sind über 4000 Ausschaf-
fungen hängig. Nur 32 abgewiesene Asyl-
suchende aus Algerien kehrten dieses 
Jahr freiwillig zurück, 19 Personen wur-
den unter Zwang per Linienflug rückge-
führt, 95 in einen Dublin- oder Drittstaat 
überstellt. Der weitaus grösste Teil 

(284 Personen) ist «unkontrolliert abge-
reist», also untergetaucht, und dürfte die 
Schweiz mehrheitlich verlassen haben.

Weil die Kantone für die Ausschaffun-
gen zuständig sind, gibt es keine 
schweizweite Statistik, wie viele Versu-
che erfolglos enden. In Luzern etwa hat 
die Regierung zuhanden des Kantons-
rats ausgewertet, bei welchen Nationa-
litäten zwangsweise Ausschaffungen 
scheitern. Dabei zeigt sich: Insgesamt 
misslingt jede fünfte Ausschaffung – und 
Algerier stehen an erster Stelle. «Sie wis-
sen, dass keine Sonderflüge möglich 
sind, weshalb sie teils massiven Wider-
stand leisten. Wegweisungen können oft 
monate- oder sogar jahrelang nicht voll-
zogen werden», sagt Alexander Lieb, 
Leiter des Luzerner Amts für Migration.

Gefährliche Algerier?
Schweizweite Zahlen fordert nun FDP-
Ständerat Damian Müller. Der Luzerner 
hat im Frühling einen Vorstoss einge-
reicht, indem er vom Bundesrat einen 
Bericht zur Verbesserung der Ausschaf-
fungsprozesse verlangt. Bundes- und 
Ständerat unterstützen das Anliegen. 
Auslöser für Müllers Postulat waren just 
die Probleme mit Algeriern, wie er sagt. 
«Aus Polizeikreisen höre ich immer wie-
der von den grossen Schwierigkeiten,  
Algerier auszuschaffen. Manche lassen 
sich bis 15-mal an den Flughafen bringen 
und rasten dann aus. Für die Beamten 
ist das sehr belastend.»

Damian Müller glaubt, dass gerade 
von Algeriern eine Gefahr für die innere 
Sicherheit ausgehe. «Viele sind kriminell 
und als islamistische Gefährder einzu-
stufen.» Die Migrationsbehörden kön-
nen diesen Zusammenhang mangels 
Daten nicht bestätigen. Unter Druck ge-
rät das Rückübernahmeabkommen mit 
Algerien auch wegen Thomas Aeschi. 
Von seinen Sommerferien in Nordafrika 
bringt der Zuger Nationalrat die Forde-
rung mit, Visa für die algerische Polit-
elite und ein Freihandelsabkommen als 
Druckmittel einzusetzen, um das Ab-
kommen nachzuverhandeln. Aeschi will 
dazu in der Herbstsession einen Vor-
stoss einreichen.

Algerier lassen sich schwer ausschaffen
Trotz eines Abkommens mit dem Maghreb-Staat ist die Schweiz vor allem auf die Kooperation 
der Auszuschaffenden angewiesen. Die Behörden sind frustriert – die Politik will jetzt handeln. 

Pro Single Schweiz und seine 
Präsidentin Sylvia Locher 
wollen die Rentenreform 
versenken, weil Ehepaare 
einen höheren AHV-Zuschlag 
erhalten. 

Mit Sylvia Locher 
sprach Markus Brotschi

Wollen Sie die Rentenreform  
tatsächlich versenken, nur weil 
Ehepaare einen etwas höheren 
AHV-Zuschlag erhalten als Singles?
Wir wollen mit einem Nein am 24. Sep-
tember eine fairere Lösung ermöglichen. 
Eine Einzelperson bekommt 70 Franken 
mehr Rente, ein Ehepaar bis zu 226 Fran-
ken. Das ist unlogisch. Ein Paarhaushalt 
kostet nur 1,5-mal so viel wie ein Einper-
sonenhaushalt, von denen es in der 
Schweiz 1,3 Millionen gibt. Alleinste-
hende erhalten viel weniger, müssen den 
AHV-Ausbau aber über die höheren 
Lohnbeiträge voll mitfinanzieren. Bei 
den Alleinstehenden sind es vor allem 
die Ledigen, die benachteiligt werden.

Sie werden nie eine Reform einer  
so komplexen Sozialversicherung 
hinkriegen, von der sich nicht  
eine Gruppe benachteiligt fühlt.  
Die Altrentner müssen mehr 
Mehrwertsteuer bezahlen, obwohl 
sie direkt nichts davon haben.
Ein Unrecht wiegt ein anderes Unrecht 
nicht auf. Natürlich muss ein System als 
Ganzes funktionieren. Aber ich bin seit 
20 Jahren bei Pro Single Schweiz und 
habe stets nur erlebt, dass den Allein-
stehenden immer noch mehr aufgebür-
det wird. Jüngstes Beispiel im Kanton 
Zürich: Die Einkommensgrenze wird er-
höht, ab der Prämienverbilligung ausbe-
zahlt wird. Wiederum sind die Ehepaare 
von dieser Verschlechterung ausgenom-
men. Wir haben uns gewehrt, und als 
Antwort wurde uns beschieden, es sei 
die sozialverträglichste Lösung, wenn 
Alleinstehende weniger erhielten. 

Die Erhöhung der Ehepaarrenten 
bei der Reform ist geringfügig.  
Ist es nicht verantwortungslos, 
deswegen eine Reform abzulehnen, 
die das Rentensystem vor 
dem Kollaps rettet?
Verantwortungslos ist es, diese Reform 
anzunehmen. Es ist eben generell so, 
dass immer von den Alleinstehenden  
zu den Ehepaaren umverteilt wird. Und 
auch bei dieser Reform befand das Par-
lament, dass man für die Ehepaare bes-
ser sorgen müsse. Die Allgemeinheit 
sollte sich mal um die Alleinstehenden 
kümmern. Auch die Linke verhält sich 
inkonsequent. 2016 lehnte die Linke die 
CVP-Initiative zur Abschaffung der Hei-
ratsstrafe ab, welche die Ehepaarenten 
erhöhen wollte. Sie sagte, dass Ehepaare 
bei der AHV mit 800 Millionen Franken 
pro Jahr ohnehin im Vorteil seien. Nun 
trägt die Linke die Erhöhung mit.

Scheitert die Reform, wird die AHV 
rasch in Schwierigkeiten kommen, 
denn ein Konsens über eine neue 
Reform ist nicht in Sicht. Wollen  
Sie mit einem Nein in Kauf nehmen, 
dass auch die Renten der  
Alleinstehenden gefährdet sind?
Ich vertraue der Politik, dass sie recht-
zeitig eine Lösung findet. Ich hoffe, dass 
die 70 Franken und die höheren Ehe-
paarrenten wegfallen. Die AHV-Erhö-
hung um 70 Franken frisst genau jenen 
Betrag weg, der mit der Erhöhung des 
Frauenrentenalters eingespart wird. 
Letzteres sage ich aber persönlich, nicht 
als Präsidentin von Pro Single Schweiz.

Heute findet ein Online-Leserchat  
zur Rentenreform statt. Diskutieren Sie  
ab 12 Uhr mit FDP-Präsidentin Petra Gössi 
und CVP-Präsident Gerhard Pfister.  
Ihre Fragen können Sie ab 10 Uhr auf  
www.tagesanzeiger.ch einreichen. 

«Luxusgeschenke 
für Ehepaare»

Sylvia Locher
Die 60-Jährige ist 
Präsidentin von  
Pro Single Schweiz, 
der Interessen-
gemeinschaft der 
Alleinstehenden. 
 
 

Nach Marokko sind 
Wegweisungen 
ebenfalls schwierig.

Auch in andere Länder gestaltet sich  
der Wegweisungsvollzug schwierig, weil 
sie nicht ausreichend kooperieren. Das 
Staatssekretariat für Migration (SEM) 
zählt neben Algerien auch Marokko, 
Äthiopien, den Iran und die Mongolei 
dazu. In diese Staaten sind entweder 
keine Sonderflüge möglich, oder es gibt 
Probleme bei der Papierbeschaffung.

Fast ein Viertel aller Personen, deren 
Ausschaffung zurzeit vorbereitet wird, 
stammt aus den drei Maghreb-Staaten 
Algerien, Marokko und Tunesien. Ge-
mäss SEM funktioniert die Zusammen-
arbeit mit Tunesien am besten. 

Mit dem Land unterhält die Schweiz 
seit 2012 eine Migrationspartnerschaft. 

Anders als bei einem Rückübernahme-
abkommen geht die Kooperation dabei 
weiter. Sie ist ein Interessenausgleich: 
Rückübernahmen gegen Unterstützung 
in den Bereichen Sicherheit oder Bil-
dung. Die Schweiz darf monatlich  
Sonderflüge mit fünf Auszuschaffenden 
organisieren. 

Schwierig ist hingegen Marokko. Der 
Schweiz ist es bislang nicht gelungen, 
ein Rückübernahmeabkommen auszu-
handeln. Einzelne Ausschaffungen fin-
den deshalb auch über den Seeweg statt. 
Die Kosten sind etwa gleich hoch wie bei 
Sonderflügen.

Insgesamt unterhält die Schweiz  
zurzeit 47 Rückübernahmeabkommen, 
zwei weitere werden dieses Jahr dazu-
kommen. Mit jeweils fünf Ländern führt 
die Zusammenarbeit im Rahmen von Mi-
grationsabkommen und Migrationspart-
nerschaften weiter. (rbi)

Ausschaffungspraxis

Fälle aus dem Maghreb stauen sich

 


